
Bekanntmachung des Landratsamtes Landkreis Leipzig zur Entscheidung über die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Az.: 10132/106.11/212/Qlhue

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI. I S. 540), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 l Nr. 323) wird Folgendes bekannt gemacht:

Die Agrargenossenschaft e. G. Nischwitz beantragte beim Landratsamt Landkreis Leipzig nach § 16
des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. I S. 1274, 2021 IS. 123), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBI.
2026 I Nr. 84) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Reduzierung der Tierplätze, Errichtung
und Betrieb eines neuen Güllebehälters mit Folienabdeckung und Abfüllfläche sowie Rückbau von
Dunglager, Jauchengrube und Kadaverlager am Standort der Milchviehanlage Nischwitz, Straße der
Einheit 1 , 04808 Thallwitz, Gemarkung Nischwitz, Flurstück 270/5.

Das beantragte Vorhaben bedarf auf Grund der §§ 4 und 16 BImSchG i. V. m. § 1 der Vierten
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4.
BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. I S. 1440), geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 355) und den Ziffern 7.1.5N
(Tierhaltung) und 9.36N (Güllelagerung) des Anhanges 1 zur 4. BImSchV einer
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

Nach dem UVPG i. V. m. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen
(SächsUVPG) vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 525), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.
August 2019 (SächsGVBI. S. 762) ist für dieses Vorhaben entsprechend Nr. 7.5.2 Spalte 2 der Anlage
1 zum UVPG eine standortbezoqene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. §§ 9
Abs. 4 und 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. Anlage 3 UVPG durchzuführen, um festzustellen, ob das beantragte
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 UVPG zu
berücksichtigen wären und in Folge dessen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen
ist.

Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt.

Die erste Stufe beinhaltet gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 UVPG die Prüfung, ob am unmittelbaren Standort
des Vorhabens oder in dessen Umgebung Gebiete nach Nr. 2.3 (2.3.1 bis 2.3.11) der Anlage 3 des
UVPG vorhanden sind, die von den Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens direkt oder indirekt
betroffen sein können. Liegen hierfür keine Anhaltspunkte vor, so besteht keine UVP- Pflicht, vgl. § 7
Abs. 2 Satz 4 UVPG.

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat bereits in der ersten Stufe ergeben, dass
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind und daher eine Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht.

Für das Nichtbestehen der UvP-pflicht werden unter Zugrundelegung der Kriterien derAnlagen 3 UVPG
folgende Gründe als wesentlich angesehen:

Die relevanten Auswirkungen durch das geplante Vorhaben beschränken sich auf den Standort selbst
und die Umgebung unmittelbar um die Anlage. Die Auswirkungen sind nicht schwer, nicht komplex und
nicht grenzüberschreitend. Sie sind nach Art, Ausmaß und Dauer nicht geeignet, deutliche
Schädigungen oder erhebliche Belästigungen hervorzurufen, wenn die Bewirtschaftung der Anlage die
mit dem Bundes- lmmissionsschutzgesetz verbindlichen Belange des lmmissionsschutzes
berücksichtigt.

Für die zu bewertenden Schutzgüter sind Schädigungen oder erhebliche Belästigungen im
bestimmungsgemäßen Betrieb nicht erkennbar. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen sind nicht so
stark, dass sich erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ableiten lassen.



Es sind damit nach den Kriterien des Anlage 3 zum UVPG bereits in der Stufe 1 der standortbezogenen
Vorprüfung hinsichtlich der vorliegenden Antragsunterlagen keine erheblichen oder nachteiligen
Umweltauswirkungen erkennbar.

Betroffenheiten der Nummern 2.3.1 bis 2.3.3 sind nicht vorhanden.

Zum Punkt 2.3.4 war festzustellen, dass der Anlagenstandort im Randbereich des
Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Mittlere Mulde" (Teil LKL) liegt. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird
davon ausgegangen, dass die Reduzierung des Tierbestandes in der Anlage und die damit im
Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen zu einer Verbesserung der derzeitigen Situation führen
dürfte, was die Beeinträchtigung des Umlandes mit Stickstoffverbindungen angeht. Ausgesprochen
stickstoffempfindliche Ökosysteme sind im Umfeld der Anlage und insbesondere in der
Hauptvvindrichtung südöstlich der Anlage nicht vorhanden.

Betroffenheiten der Nummern 2.3.5 bis 2.3.7 sind nicht vorhanden.

Hinsichtlich der Nummer 2.3.8 war in der Prüfung festzustellen, dass sich der Anlagenstandort zwar in
der Trinkwasserschutzzone lllA derWasserwerke Canitz/Thallwitz befindet. Dementsprechend ergeben
sich Anforderungen nach § 49 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (AWSV) vom 18. April 2017 (BGBl. l S. 905), geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. l S. 1328) bzw. nach Punkt 8.1 der Anlage 7 AWSV. Bei Einhaltung der AWSV-
Anforderungen liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Betroffenheiten auf die Schutzgüter durch direkte
oder indirekte Umweltauswirkungen auftreten können.

Betroffenheiten der Nummern 2.3.9 bis 2.3.10 sind nicht vorhanden.

Das Vorhaben beschränkt sich hinsichtlich der Prüfung der Nummer 2.3.11 auf den vorhandenen
Standort. Gemäß Recherche zur Denkmalliste in Sachsen sind auf dem Anlagenstandort keine in
amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder
Gebiete von archäologischer Bedeutung ausgewiesen.

Insofern liegen nach überschlägiger Prüfung keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vor, so dass
keine Uvp-pflicht besteht.

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass das geplante Vorhaben nicht mit erheblichen
Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG verbunden ist.

Die Entscheidung des Landratsamtes Landkreis Leipzig zum Verzicht auf
Umweltverträglichkeitsprüfung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben.
Entscheidung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar.
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Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite des Landratsamtes Landkreis Leipzig unter
http://www.Landkreis-Leinzicı.de/Bekanntmachunqen.htmi unter Umweltamt einsehbar.

Landratsamt Landkreis Leipzig Grimma, den 09.06.2026
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